
nach England. Wir wissen von diesen Büchern. Es ist allerdings keine Auflistung ihrer
Aussteuer überliefert, in der diese Handschriften genannt wären. Somit können wir auch
nicht mit Gewissheit sagen, ob die verschiedensprachigen Evangelienausgaben die einzi¬
gen Handschriften waren, die Anna in ihrem Gepäck hatte. Aber es ist doch sehr wahr¬
scheinlich, dass sich Gebetbücher und möglicherweise weitere Bücher in ihren Truhen be¬
fanden.

*

4 ’

Mit den Evangelienbüchern aber verknüpft sich eine Aufsehen erregende Geschichte.
Denn in der Auseinandersetzung mit den Gegnern einer Übersetzung der Bibel ins Engli¬
sche und der Abwehr des damit verbundenen Häresievorwurfes argumentierte John Wy-
clif mit den Handschriften der Königin und betonte, dass es eine teuflische Überheblich¬
keit darstellen würde, die Königin wegen ihrer Evangelienbücher dem Häresievorwurf
auszusetzen, es vielmehr nur vernünftig sei, wenn die Deutschen auf diese Art und Weise
ihre Sprache verteidigen würden. Dem fügte er hinzu, dass die Engländer in diesem Punkt
gleichziehen sollten. 44 Noch viele Jahre später ist dieser Bücherbesitz der Königin Anna
auch vom böhmischen Reformator Johannes Hus in einem Traktat erwähnt worden. 4 "

Doch wenn auch die reformatorischen Spitzen Englands und Böhmens, Wyclif und Hus,
die volkssprachlichen Evangelientexte Annas positiv kommentieren und rechtfertigen und
darüber hinaus als Argument für ihre eigenen Bestrebungen anführen,4il muss man daraus
noch nicht zwangsläufig schlussfolgern, dass Anna die Handschriften für ihren persönli¬
chen Gebrauch mit nach England brachte. Sie könnten auch als Geschenke fungiert ha¬
ben. 4 Aber dennoch: Wer außer ihr und ihrem Gefolge sollte wohl die deutschen und
tschechischen Bücher lesen und verstehen können?44 Zudem gibt es weitere Hinweise
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